






BEGRÜNDUNG
zum Bebauungsplan Nr. 4 AM
l. TEILWEISE AUFHEBUNG der
Isenbüttel Landkreis G-ifhorn

IN KRAFT GETRETENE PLANFASSUNG
ME ST E R H OTT, -17'-Tm¥ETS E AN DT R^NG" U N D
Gemeinde Ribbesbüttel, Samtgemeinde

1. 0 ALLGEMEINES

Die Gerne
meinde I
me1ndege
de gibt
ben ±}.
Sorge zu
Die Gerne

gi ona 1 e
Nach den
hört die

1nde Ribesbüttel ist Mitgl1edsgemeinde der Samtge-
senbüttel. Sie liegt 1n der Peripherie des Samtge-
b-ietes am Nordrand des Papentei ches . Für die Gemein-
es keine besonderen 1andesplanerisehen Zielvorga-
Somit ist lediglich für die Deckung des Eigenbedarfs
tragen.

1nde ist über d-ie L 320 an das regionale und überre-
Verkehrsnetz angeschlossen. ^
Festlegungen des Landesraumordnungsprogramms ) ge-
Gemeinde zum Ordnungsraum Braunschweig.

1. 1 ENTWICKLUNG DES PLANS/RECHTSLAGE

Der vorliegende Bebauungsplan wird aus der wirksamen Fassung
des F1ächennutzungsplans der Samtgemeinde Isenbüttel sow-ie

dem genehmigten Bebauungsplan Nr. 4 "AM NESTERHOLZ" ent-aus

wickelt. Der
geändert.

Flächennutzungsplan w-ird 1m Parallelverfahren

1. 2 NOTWENDIGKEIT DER PLANAUFSTELLUNG,
KUNGEN DES BEBAUUNGSPLANS

ZIELE, ZWECKE UND AUSWIR-

Die Aufstellung des vorliegenden Bebauungsplans wird erfor-
derlich, um die Größe des erfaßten Baugebietes an den tat-
sächlich vorhandenen Eigenbedarf und die veränderten Z1e1-
Vorstellungen der Gemeinde in diesem Bereich anzupassen.
Gleichzeitig wird auch 1m Sinne von Naturschutz und Land-
schaftspftege das natürliche Bild des westlichen Ortsrandes
der Gemeinde gesichert.

l) Regionales Raumordnungsprogramm Landkreis Gifhorn,
2) Landesraumordnungsprogramm N1edersachsen, 1982

1986



2 -

1. 3 PLANINHALT/BEGRÜNDUNG

Mit der Aufstellung des Bebauungsplans "AM WESTERHOLZ, l.
TEILWEISE ÄNDERUNG UND l. TEILWEISE AUFHEBUNG" trägt die Ge.
meinde der Tatsache Rechnung, daß der Bedarf an Bauflächen
im Gemeindegebiet in geringerem Maße ansteigt, als bei der
Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 4 "AM WESTERHOLZ" ur-
sprüngllch angenommen wurde.
Der geringere F1ächenbedarf führt dazu, daß unter Berück-
sichtigung der Verpflichtung zum sparsamen Umgang mit Grund
und Boden und der Belange von Naturschutz und Landschafts-
pflege der Bebauungsplan für die im Westen des bisherigen
Geltungsbereichs liegende Waldparzelle (Teil des Westerhol-
zes) aufgehoben wird. Im Rahmen der- textlichen Festsetzung
wird für das Plangebiet eine M1ndestgrundstucksgröße von
700 qm bei einer Mindestgrundstücksbreite von 20 m festge-
legt. Der Punkt I, 3. Pflanzbindung entfällt.
Wesentliche Änderungen vorhandener oder geplanter Infra-
strukturmaßnahmen ergeben sich nicht. D-ie ursprünglich ge-
planten Verkehr-sfl ächen werden
Die 1n der Urfassung des Plans
schn'ft über Gestaltung bleibt
rührt.

reduziert
enthaltene örtliche Bauvor-
von der Planänderung unbe-

1. 4 HINWEISE AUS SICHT DER FACHPLANUNGEN

Abfal1beseiti un

Der Landkreis Gifhorn weist mit Schreiben vom 14. 09. 1989 da-
rauf hin, daß die Müllabfuhr die westlich gelegenen Grund-
stücke nicht direkt anfahren kann. Die Nutzer dieser Grund-
stücke müssen ihre Abfallcontainer an den Abfuhrtagen dort
bereitstellen, wo die Entleerung durch die Mül1fahrzeuge
vorgenommen werden kann und nach erfolgter Abfuhr die Con-
tainer auf die privaten Grundstücke zurückholen.

Immissionsschutz

Das Straßenbauamt Wolfenbüttel weist mit Schreiben vom
08. 09. 1989 darauf hin, daß seitens des Landes keine Lärm-
Schutzmaßnahmen an der L 320 vorgesehen sind

Fernmeldewesen

Die Deutsche Bundespost weist mit Schreiben vom 14. 09. 1989
darauf hin, daß Baumaßnahmen für die Koordimerun mit dem
Ausbau des Fernmeldenetzes möglichst frühzeitig dem Fernmel
deamt Uelzen, Postfach l 00, in Uelzen, Dienststelle P1L,
Telefon (05 81) 81 56 17, anzuzeigen sind.

1. 5 ERGÄNZENDE GRÜNDE FÜR DIE PLANENTSCHEI DUNG

Zum Planverfahren gem. §§ 4 (1)/3 (2) BauGB sind Stellung-
nahmen von Trägem öffentlicher Belange eingegangen, d-ie
für die Planentscheidüng eine Abwägung gem. § 2 (l) in Ver-
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bindung mit § l (5) und § l (6) BauGB erforderlich machten.
Der Rat der Gemeinde Ribbesbüttel hat diese Stellungnahmen
geprüft und im einzelnen dazu Beschluß gefaßt. Das Ergebnis
der Abwägung ist wie folgt in die Begründung zum Bebauungs-
plan e1ngeflossen:

LK Gifhom
14. 09. 89

Straßenbauamt
WF 08. 09. 89

keine Bedenken

Ich bitte jedoch
Anregungen:

AbfalIwirtschaft

um Berücksichtigung folgender

Ich weise darauf hin, daß durch die Ausweisung
der öffentlichen Grünanlage im westlichen Plangel-
tungsbereich vor den Grundstücken Haus Nr. 11 und
Haus Nr. 13 der Straße "Westerholz" die Müllfahr-
zeuge der Müllabfuhr diese Grundstücken-i cht mehr
direkt anfahren können. Ich bitte, dafür Sorge zu
tragen, daß die Nutzer dieser Grundstücke ihre Ab-
fallbehälter an den Abfuhrtagen dort bereitstel-
len, wo die Fahrzeuge der Müllabfuhr anfahren
können .

In der textlichen Festsetzung Nr. 3. b) ist die
Höhe der Einfriedungen bzw. des Bewuchses auf
0, 80 m über Straßenkrone zu ändern.

Beschluß:

Die Anregungen des Landkreises werden be-
achtet. Es erfolgt ein gesonderter Hin-
weis in der Begründung zum Bebauungsplan.

Begründun :

Im Interesse einer geregelten Abfallbe-
se1t1gung wird in der Begründung darauf
hingewiesen, daß die Mül1container an den
Abfuhrtagen so an die Straße gestellt
werden, daß sie von den Mül1fahrzeugen
entleert werden können. Die zulässig Höhe
von Einfriedungen im Bereich von Sicht-
drei'ecken wird auf Anregung des Landkrei-
ses auf 0, 80 m beschränkt.

Das o. a. Baugebiet liegt südlich der Landesstraße
320 teilweise innerhalb und teilweise außerhalb
der für Ribbesbüttel festgesetzten Ortsdurch-
fahrtsgrenzen.

Die verkehrliche Erschließung erfolgt rückwärt-ig
über vorhandene Gemeindestraßen.

Entlang der freien Strecke der Landesstraße 320
ist ein Zu- und Abfahrtsverbot zum ausgewiesenen
Plangebiet gemäß § 9 (l) Nr. 11 BauGB aus Gründen
der Sicherheit und Leichtigkeit des fließenden
Verkehrs auf der Landesstraße in den o. a. Bebau-

ungsplan einzutragen.

Die Bauverbotszone gemäß § 24 (l) Nieders. Stra-
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Nds. Landesamt
f. Bodenforsch

24. 08. 89

Landwirtsch . -
Kammer Hannover

15. 09. 89

ßengesetz ist in den o. a Bebauungsplan aufgrund
des § 9 (l) Nr. 10 Baugesetzbuch einzutragen.
Nach dem Nieders. Straßengesetz des § 24 dürfen
Hochbauten entlang der Landesstraßen in einer Ent-
fernung bis zu 20, 00 m - gemessen vom äußeren,
dem BaugrundstLick zugekehrten Rand der befesti'g-
ten Fahrbahn - nicht errichtet werden. Es ist
durch geeignete zeichnerische bzw. textliche Fest-
Setzungen sicherzustellen, daß 1n der vorerwähn-
ten Bauverbotszone auch Nebenanlagen, nach der
NBauO genehmigungsfreie Hochbauten und Nebenanla-
gen, n-icht errichtet werden dürfen.

Es wird darauf hingewiesen, daß seitens des Lan-
des keine Lärmschutzmaßnahmen entlang der Landes-
Straße vorgesehen sind und auch keine Kosten hier-
für genommen werden.

Beschluß:

Die Anregungen des Straßenbauamtes werden
beachtet. Es erfolgt eine erneute öffent-
liche Auslegung gem. § 3 (2) BauGB mit
der Einschränkung gem. § 3 (3) Satz l, 2.
Halbsatz BauGB.

keine Bedenken
Unsere Stellungnahme ersetzt keine Baugrundunter-
suchungen nach DIN 1054.

Beschluß:

Baugr-unduntersuchungen werden erforderli-
ebenfalls vor Realisierung von Bauvorha-
ben durchgeführt.

Durch die l. teilweise Aufhebung bzw. Änderung
wird für die 1m Westen des bisherigen Geltungsbe-
reiches liegende Waldparzelle die städtebauliche
Nutzung aufgehoben. Es entfällt die Pflanzbindung
und die örtliche Bauvorschnft.
Mit der Planung sind wir einverstanden.

Beschluß:

Die örtliche Bauvorschn'ft bleibt von
dieser Planänderung unberührt. Darauf
wird in der Planzeichnung und Begründung
hingewiesen.

Begründun :

D-ie örtliche Bauvorschn'ft regelt für den
Geltungsbereich des Bebauungsplans "Am
Westerholz" die Gestaltung der Ei'nfne-
düngen. Sie soll bestehen bleiben, d. h.
sie gilt für den Bereich der l. Änderung
unverändert weiter. Darauf wird in der
P1anzeichnung und Begründung gesondert
hingewiesen.
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Dt Bundespost
14. 09. 89

Für den rechtzeitigen Ausbau des Fernmeldenetzes
sowie die Koordinierung mit dem Straßenbau und den
Baumaßnahmen der anderen Leitungsträger ist es
notwendig, daß Beginn und Ablauf der Erschtie-
ßungsmaßnahmen 1m Planbereich dem Fernmeldeamt
Uelzen, Postfach l 00, in Uelzen, Dienststelle
P1L, Telefon (05 81) 81 56 17, so früh wie mög-
lich, mindestens neun Monate vor Baubeginn,
schriftlich angezeigt werden.

Beschluß:

Die Hinweise der Deutschen Bundespost
werden zur Kenntnis genommen. Es erfolgt
ein gesonderter- Hinweis "in der Begründung
zum Bebauungsplan.

Be ründun :

Im Interesse einer geregelten Versorgung
mit Fernmeldeanlagen erfolgt in der Be-
gründung ein gesonderter Hinweis, daß
Baumaßnahmen frühzeitig anzumelden sind.

Während der erneuten öffentlichen Auslegung gem. § 3 (2) in
Verbindung mit § 3 (3) BauGB sind von Trägern öffentlicher
Belange und Dritten weder Bedenken noch Anregungen vorge-
tragen worden.
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2. 0 BODENORDNENDE ODER SONSTIGE MASSNAHMEN, FÜR DIE DER BEBAU-
UNGSPLAN DIE GRUNDLAGE BILDET

2. 1 DIE AUSÜBUNG DES ALLGEMEINEN VORKAUFSRECHTS

für Grundstücke, die als Verkehrsflächen festgesetzt sind,
ist vorgesehen. Im übrigen wird das allgemeine Vorkaufs-
recht durch das Baugesetzbuch geregelt (§ 24 BauGB).

2. 2 DIE SICHERUNG DES BESONDEREN VORKAUFSRECHTS

durch Satzung (§ 25 BauGB) ist nicht beabsichtigt.

2 3 HERSTELLEN ÖFFENTLICHER STRASSEN UND WEGE

Der Ausbau der Erschl1eßungsstraßen erfolgt durch die Ge-
mei'nde R1 bbesbüttel .

2. 4 BESONDERE MASSNAHMEN ZUR ORDNUNG DES GRUND UND BODENS

- Umlegung *)

- Grenzregelung *)

- Entet gnung *)

Diese Maßnahmen kommen in Betracht, wenn eine vertragliche
Regelung nicht zu erreichen ist.
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3. 0 DER GEMEINDE VORAUSSICHTLICH ENTSTEHENDE KOSTEN

Durch die vorliegende l. teilweise Änderung und l. teilwei
sen Aufhebung des Bebauungsplanes entstehen gegenüber der
Urfassung keine Mehrkosten. Auf Kostenberechnungen wird da
her verzichtet.

4. 0 MASSNAHMEN ZUR VERWIRKLICHUNG DES BEBAUUNGSPLANS

Zur Verwirklichung des vorliegenden Bebauungsplanes sind
Straßenbaumaßnahmen durchzuführen

5. 0 FINANZIERUNG DER VORGESEHENEN MASSNAHMEN

Der Ausbau der 1m Plan ausgewiesenen Straßen und Wege wird
durch die Gemeinde Ribbesbüttel vorgenommen. Sie wird die
Maßnahmen finanzieren. Die Kosten werden nach dem geltenden
Erschließungsrecht verteilt und über die Anllegerbeiträge
erhoben



Die Begrlinduns hat mit dem zugehörigen Beiplan gem. § 3 (2)

bis .. ^. 0^. /!9^.
öffentlich ausgelegen.

Sie wurde unter Behandlung/Berücksicht1gung der zu den Bauleit-

planverfahren eingegangenen Stellungnahmen in der Sitzung

durch den Rat der Gemeinde Ribbesbüttel als Begründung zum
B-Plan "AM WESTERHOLZ, l. TEILWEISE ÄNDERUNG UND TEILWEISE

AUFHEBUNG" beschlossen.

Rtbbesbüttel, den . . ^'°5: W2-.

. 9e2--
(Bürgermeister)

^/c

. yz-
(Gemei ndedi rektor)


